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Gemeindeblatt Scheȅau erscheint  

vierteljãhrlich. 

Nãchste Erscheinung: September 2025 

Vorbehaltlich DruckƷ und Satzfehler.  

Fûr zugesandte Beitrãge und Fotos wird keine 

Haftung ûbernommen. 

Liebe Scheȅauerinnen und Scheȅauer, 
der Sommer steht vor der Tûr Ʒ eine Jahreszeit, die in unserer  

Gemeinde stets von besonderer Lebendigkeit geprãgt ist. Die Natur 

zeigt sich von ihrer schõnsten Seite, unsere Vereine beleben mit  

Festen und Veranstaltungen das DorȐeben, und viele von uns  

genieÞen die langen Abende im Kreise von Familie und Freunden. Es 

ist eine Zeit des Zusammenkommens, des Austauschs und der  

Erholung.  

Auch im Gemeindeleben tut sich einiges: Besonders erfreulich ist die 

Errichtung der neuen Bushaltestelle im Dorfzentrum. Damit schaȅen 

wir nicht nur eine moderne und barrierefreie Anbindung an den 

õȅentlichen Nahverkehr, sondern stãrken auch unsere Dorfmitte als 

Ort der Begegnung. Die neue Haltestelle ist ein sichtbares Zeichen Ȃûr 

unsere Bemûhungen, Mobilitãt und Lebensqualitãt in Einklang zu 

bringen Ʒ Ȃûr Jung und Alt.  

Zugleich sieht sich unsere Gemeinde mit wachsenden ȏnanziellen 

Herausforderungen konfrontiert und die wirtschaftlichen  

Rahmenbedingungen machen es notwendig, mit Bedacht und  

Weitblick zu handeln. Die laufenden AusgabenƷ insbesondere im  

Sozialbereich (PȐege, Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt) Ʒ steigen 

seit Jahren stetig. Dem gegenûber stehen stagnierende oder gar  

rûcklãuȏge Einnahmen aus den Abgabenertragsanteilen 

(Finanzzuweisungen von Bund und Land). Diese Entwicklung 

schrãnkt unseren Handlungsspielraum leider deutlich ein. Um auch 

kûnftig die zentralen Aufgaben der Gemeinde Ʒ wie Infrastruktur 

(StraÞen, Wasserversorgung, Abwasser, Gebãude, usw.), soziale  

Daseinsvorsorge (PȐege, Gesundheit, Wohlfahrt) und Bildung Ʒ  

verlãsslich erȂûllen zu kõnnen, muss ein umfassendes Sparprogramm 

auf den Weg gebracht werden. Es ist notwendig, jetzt entschlossen zu 

handeln, damit wir langfristig handlungsȂãhig bleiben. Einsparungen 

bedeuten zwar teilweise Verzicht, sichern aber nachhaltig die Zukunft 

unseres Gemeinwesens.  

Ich danke euch Ȃûr euer Verstãndnis, eure Unterstûtzung und  

Mitwirkung. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass unsere  

Gemeinde ein lebenswerter Ort Ȃûr alle Generationen bleibt Ʒ gerade 

jetzt im Sommer, wenn das Miteinander besonders spûrbar ist. 

Euer 
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Aktuelles aus der Gemeinde 

Juni 2025 

Fundamt 

Wenn Gegenstãnde, Ausweise, Dokumente oder Bargeld gefunden 

werden, deren Wert ϵ 10,00 ûbersteigt, ist der Finder zur Abgabe des 

Fundgegenstandes bei der zustãndigen Gemeinde, in der der  

Gegenstand gefunden wurde, verpȐichtet. Fundsachen sollten so 

rasch wie mõglich beim Fundamt abgegeben werden. Die Fundgegen-

stãnde stehen ein halbes Jahr lang im Gemeindeamt zur Abholung 

bereit.  

Hat sich der Eigentûmer nicht gemeldet bzw. konnte dieser nicht  

ausȏndig gemacht werden, so steht der Fundgegenstand auf  

Verlangen dem ehrlichen Finder zu. Die Abgabe kann anonym oder 

unter Angabe des Namens erfolgen. Handelt es sich nicht um einen 

Verlust, sondern um einen Diebstahl, ist hierȂûr die Polizei zustãndig.  

Wenn Fahrkarten oder gewisse Dokumente verloren werden, wird 

eine Verlustanzeige, damit Ihnen ein neues Dokument 

ausgestellt werden kann, benõtigt. Die Verlustanzeige wird im  

Fundamt / Gemeindeamt ausgestellt. Die Kosten daȂûr betragen eine 

Verwaltungsabgabe in der Hõhe von ϵ 2,10. 

HausƷ und Gartenarbeiten an SonnƷ und 

Feiertagen 

Fûr ein gutes Miteinander in der Nachbarschaft und im DorȐeben, 

bitten wir um Einhaltung folgender Empfehlung zur Eindãmmung 

von Ruhestõrungen an Wochenenden und Feiertagen. 

SonnƷ und Feiertag: Die Verwendung und Inbetriebnahme  

lãrmerregender Garten- und Arbeitsgerãte sind wãhrend SonnƷ und 

Feiertagen ganztãgig zu unterlassen.  

Samstag: An Samstagen ist die Verrichtung lãrmerregender  

HausƷ und Gartenarbeiten zur Mittagszeit untersagt.  

Wir bitten um Verstãndnis und danken im Vorhinein Ȃûr die  

gegenseitige Rûcksichtnahme und ein ruhiges Zusammenleben. 
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Aktuelles aus der Gemeinde 

Gemeinden erbringen vielfaltige Leistungen Ȃûr die Erhaltung und 

Weiterentwicklung der õrtlichen Gemeinschaft und tãtigen  

Investitionen in die õrtliche Infrastruktur. Viele weitere  

Leistungen sind nicht auf den ersten Blick sichtbar, kõnnen jedoch 

von Freizeitwohnsitzbesitzern sowie von Gemeindebûrgern  

gleichermaÞen in Anspruch genommen werden. Obwohl Besitzer von 

Freizeitwohnsitzen weitestgehend dieselben Leistungen wie jeder  

Gemeindebûrger in Anspruch nehmen kõnnen und die Infrastruktur 

auch Ȃûr Zweitwohnungen und Zweithãuser im gleichen AusmaÞ  

erhalten werden muss, erhalten die Gemeinden Ȃûr diese keine  

Finanzertrãge wie dies bei Gemeindebûrgern der Fall ist. Um diesen 

Nachteil etwas abzufedern, hat der Landesgesetzgeber eine Abgabe 

Ȃûr die Verwendung eines Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz 

(Freizeitwohnsitzabgabe) und bei leerstehenden Gebãuden und  

Wohnung (Leerstandsabgabe) geschaȅten, welche von den  

Gemeinden behoben wird.  

Tiroler FreizeitwohnsitzƷ und Leerstandsabgabegesetz (TFLAG) 

Sachkundenachweis 

Eine der wichtigsten MaÞnahmen zur Gewãhrleistung einer  

verantwortungsvollen Hundehaltung ist der Sachkundenachweis. Die 

entsprechenden Kurse werden von tierschutzqualiȏzierten Experten 

abgehalten. In Tirol ist seit dem 01.10.2020 das Erbringen eines  

Sachkundenachweises Ȃûr Ersthundehalter verpȐichtend. Der  

Nachweis stellt sicher, dass Hundebesitzer ûber die notwendigen 

Kenntnisse verȂûgen, um ihre Hunde artgerecht zu halten und die  

Sicherheit der Õȅentlichkeit zu gewãhrleisten.  

Gut erzogene und sozialisierte Hunde sind weniger  

wahrscheinlich aggressiv oder unkontrollierbar. Dies reduziert das 

Risiko von Hundebissen und anderen ZwischenȂãllen. 

Hunde, die nicht richtig erzogen oder sozialisiert werden, kõnnen 

Verhaltensprobleme entwickeln. Diese Probleme kõnnen nicht nur 

Ȃûr den Hund selbst, sondern auch Ȃûr die Umgebung belastend sein. 

Der Sachkundenachweis vermittelt wichtige Erziehungsmethoden 

und Techniken zur Sozialisation, um ein harmonisches  

Zusammenleben zu Ȃõrdern.  

 

Die Hundebroschûre vom Land 

Tirol ist unter www.tirol.gv.at/

hundebroschuere abruȂbar. 

https://www.tirol.gv.at/hundebroschuere
https://www.tirol.gv.at/hundebroschuere
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Aktuelles aus der Gemeinde 

Leerstandsabgabe  

Diese Abgabe ist eine Selbstbemessungsabgabe. Das bedeutet Ȃûr  

Gebãude, Wohnungen und sonstige Teile von Gebãuden, die ûber  

einen durchgehenden Zeitraum von mindestens sechs Monaten nicht 

als Wohnsitz (§ 6 Abs. 2 TFLAG) verwendet werden (Leerstand), ist 

die entsprechende Abgabe durch den Abgabenschuldner selbst zu  

bemessen. Dabei ist der Abgabenschuldner verpȐichtet das zur  

VerȂûgung gestellte Formular zur Selbstbemessung auszuȂûllen und 

der Gemeinde fristgerecht zu ûbermitteln. Die selbstbemessene  

Abgabe ist bis 30. April jeden Jahres unaufgefordert an die Gemeinde 

zu entrichten. Sollte ein Ausnahmetatbestand (§ 7 TFLAG) vorliegen, 

ist dies ebenfalls glaubhaft zu machen. Die Hõhe der monatlichen  

Abgabe ist abhãngig von der NutzȐãche und  wird in der Verordnung 

der Leerstandsabgabe, welche auf der Homepage der Gemeinde zu 

ȏnden ist, geregelt.  

Von der AbgabenpȐicht nach § 6 Abs. 1 ausgenommen sind Gebãude, 

Wohnungen oder sonstige Teile von Gebãuden,  

a) die aus rechtlichen, bautechnischen oder vergleichbaren sonstigen 

Grûnden nicht gebrauchstauglich oder nutzbar sind;  

b) mit bis zu zwei Wohnungen, in denen der bzw. die Eigentûmer 

des Gebãudes in einer der Wohnungen ihren Hauptwohnsitz hat 

bzw. haben;  

c) die Ȃûr gewerbliche, land- und forstwirtschaftliche oder  

beruȐiche Zwecke verwendet werden, wie insbesondere  

Ordinationen, Bûros, Kanzleien, Privatzimmervermieter und  

Geschãftslokale;  

d) die von den Eigentûmern aus gesundheitlichen oder  

altersbedingten Grûnden nicht mehr als Hauptwohnsitz  

verwendet werden kõnnen;  

e) die trotz geeigneter Bemûhungen ûber einen Zeitraum von  

mindestens sechs Monaten nicht zum ortsûblichen Mietzins  

vermietet werden kõnnen;  

f) die betriebstechnisch notwendig sind, Wohnungen im Rahmen 

land- und/oder forstwirtschaftlicher Betriebe sowie  

Naturalwohnungen;  

g) Ȃûr die ein zeitnaher Eigenbedarf besteht.  

Freizeitwohnsitzabgabe  

Bei der Nutzung eines  

Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz 

(=Urlaub, Ferien, Wochenende, 

Erholungszwecken), ist die  

entsprechende Abgabe durch 

den Abgabenschuldner selbst zu 

bemessen und das entsprechende 

Formular ausgeȂûllt an das  

Gemeindeamt zu retournieren. 

Die dadurch entstehende  

Freizeitwohnsitzabgabe ist  

unaufgefordert an die Gemeinde 

zu entrichten. Die Hõhe der 

jãhrlichen Abgabe ist abhãngig 

von der NutzȐãche des  

Freizeitwohnsitzes und wird in 

der Verordnung der Freizeit-

wohnsitzabgabe, welche auf der 

Homepage der Gemeinde zu  

ȏnden ist, geregelt.  

Gibt der Abgabenschuldner  

keine selbst berechneten Betrag 

bekannt oder erweist sich die 

Selbst-berechnung als nicht rich-

tig, kann eine Festsetzung der  

Abgabe mit Abgabenbescheid  

(§ 201 Bundesabgabenordnung) 

durch die Gemeinde erfolgen. 

Nãhere Informationen sind im 

Landesgesetz Ʒ Tiroler  

Freizeitwohnsitz- und Leer-

standsabgabegesetz Ʒ TFLAG zu 

ȏnden. 
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Aktuelles aus der Gemeinde 

Ãnderungen der Vorschreibungstermine 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund dieser Verãnderungen soll zukûnftig auch die Ablesung der 

Wasserzãhler im September erfolgen. 

Elektronische Zustellung 

Die Gemeinde Scheȅau bietet den Gemeindebûrgern die Mõglichkeit 

der elektronischen Zustellung an. Somit erhalten Sie Ihre  

Rechnungen, Bescheide und vieles mehr papierlos und nachhaltig.  

Erteilen Sie uns Ihr Einverstãndnis Ȃûr die Teilnahme an  

der elektronischen Zustellung per E-Mail an  

gemeinde@scheȅau-wilder-kaiser.gv.at  

Als Privatperson kõnnen Sie entweder ein Erinnerungsmail zur  

Abholung der ƿSendungƽ erhalten (BriefButler) oder Sie registrieren 

sich ûber die App ƿDigitales Amtƽ Ȃûr die Anwendung ƿMein  

Postkorbƽ, um dort Ihre ƿSendungenƽ abzuholen. 

Wenn Sie ûber FinanzOnline die Zustellung ƿMein Postkorbƽ  

aktiviert haben, ist eine Anmeldung bei der Gemeinde nicht  

notwendig. 

Unternehmen erhalten die Sendungen elektronisch ûber das  

Unternehmensserviceportal. 

   nachhaltig  

   papierlos 

   schnell 

   unkompliziert 

   rechtssicher 

   absolut 

   SPAM-frei 

Gebûhr Vorschreibung 

Wassergebûhr April & Oktober 

Kanalgebûhr April & Oktober 

Restmûll April, Juli, Oktober & Jãnner 

Hundeabgabe Jãnner  

Heizkostenzuschuss 

2025 

Link zum Antragsformular: 

www.tirol.gv.at/gesellschaft-

soziales/soziales/

heizkostenzuschuss/ 

 

Das Land Tirol gewãhrt Ȃûr die Heizperiode 2025/2026 einen  

einmaligen Zuschuss pro Haushalt zur Abdeckung der Heizkosten.  

Antrãge kõnnen im Zeitraum vom 01.03.2025 bis 30.09.2025 gestellt 

werden. Allen Fõrdernehmern, denen der Heizkostenzuschuss 2024 

bewilligt wurde, wird ein Antragsformular zugestellt. Fûr  

Mindestpensionisten mit Bezug der Ausgleichszulage, denen der 

Heizkostenzuschuss 2024 bewilligt wurde, ist keine Antragstellung 

erforderlich. Diese erhalten nach Prûfung der Anspruchsvoraus-

setzung ein Zusageschreiben. Die  Auszahlung erfolgt ab Herbst 2025. 
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Mûllkalender  

Sondertermine 

Fr,  20.06.2025 - Biomûll 

Fr,  04.07.2025 - Problemstoȅ 

Entsorgung von Alttextilien / Altkleider 

Als Altextilien werden saubere tragȂãhige WãscheƷ und Kleidungs-

stûcke, Altschuhe, BettƷ und Haushaltswãsche und Heimtextilien  

bezeichnet. Altkleider sowie Altschuhe, BettƷ und Haushaltswãsche 

kõnnen beim Recyclinghof oder bei den Sammelcontainern in der 

Nãhe (MPREIS Sõll, MPREIS Ellmau, OMV Ellmau) abgegeben  

werden.  Indem noch tragȂãhige Altkleider gesammelt und abgegeben 

werden, wird nicht nur zum Schutz der Umwelt beigetragen, sondern 

auch bedûrftigen Menschen geholfen. Leibwãsche, ungewaschene, 

auch nur leicht beschãdigte oder unangenehm riechende Stûcke, 

Plûschtiere, Polster und sonstiger Mûll dûrfen nicht in den  

Sammelcontainern entsorgt werden. 

Problemstoȅsammlung 

Am Freitag, 04.07.2025 ȏndet die Problemstoȅsammlung der  

Gemeinde Scheȅau statt. Der Problemstoȅ kann von 08:30 Uhr bis 

11:30 Uhr in der Wertstoȅsammelstelle entsorgt werden. 

Problemstoȅe sind geȂãhrliche (z.B. entzûndbare) AbȂãlle, die  

ûblicherweise in privaten Haushalten anfallen. 

Als Problemstoȅe gelten die genannten geȂãhrlichen AbȂãlle nur,  

solange sie sich in der Gewahrsame des Abfallerzeugers beȏnden. 

Nach der Ûbergabe des Problemstoȅs an Abfallsammler bzw. an  

Abfallbehandler gelten die Sonderbestimmungen Ȃûr Problemstoȅe 

nicht mehr, sondern die allgemeinen Regelungen Ȃûr geȂãhrliche  

AbȂãlle. 

Hinweis: Jedes Geschäft, das Gerätebatterien verkauft, muss alte Batterien,  

Knopfzellen und Akkus kostenlos zurücknehmen. Die Rücknahmepȕicht besteht 

unabhängig von Geschäftsgröße und unabhängig von einem Kauf von  

Batterien. Alte Fahrzeug-/Starterbatterien werden getrennt von den Geräte-

batterien gesammelt. Jeder, der derartige Batterien verkauft  

(z.B. Kfz-Werkstätte, Kfz-Ersatzteilhandel) muss diese unabhängig von einem 

Neukauf kostenlos zurücknehmen. Eine kostenlose Rückgabemöglichkeit ȇür  

Gerätebatterien als auch Fahrzeug-Starterbatterien besteht bei den örtlichen  

Müllsammelzentren bzw. Mistplätzen. 

Spritzen und Nadeln müssen in stichfesten, fest verschlossenen Behältern  

abgegeben werden. 

Zu Problemstoȅen gehõren z.B.: 

¶ Altmedikamente  

¶ Altmineralõle (z.B. Motorõl) 

¶ Batterien/Akkus 

¶ Energiesparlampen 

¶ Farben, Lacke, Kleber, Dûnge-

mittel, Verdûnnungsmittel 

¶ Fieberthermometer 

(quecksilberhaltig) 

¶ Fotochemikalien 

¶ GasȐaschen, -kartuschen  

¶ Injektionsspritzen 

¶ Õlȏlter 

¶ Putz- und Reinigungsmittel, 

Spraydosen 

¶ Sãuren und Laugen 

¶ Unbekannte, nicht identiȏ-

zierbare Stoȅe 

¶ Unkrautvernichter 

Info Recyclinghof 

GasdruckȐaschen und andere 

DruckȐaschen (z.B. zum Fûllen 

von Luftballons) kõnnen nicht 

im Recyclinghof entsorgt werden 

und sind beim entsprechenden 

Hãndler zurûckzugeben. 

Aktuelles aus der Gemeinde 
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Verordnung: Fahrverbot auf der SeestraÞe 

am Hintersteinersee 

Der Hintersteiner See ist ein einzigartiger Naturraum und ein  

beliebtes Naherholungsziel Ȃûr Einheimische und Gãste. Da in den 

letzten Jahren das VerkehrsauȂkommen besonders in den Sommer-

monaten deutlich angestiegen ist, wird mit dieser MaÞnahme  

versucht, den vermeidbaren KFZ-Verkehr einzudãmmen. Zum 

Schutz der Natur- und Erholungsqualitãt sowie zur Erhõhung der 

Verkehrssicherheit wurde ein Fahrverbot Ȃûr alle Kraftfahrzeuge auf 

der SeestraÞe verordnet.  

¶ Geltungsbereich: SeestraÞe am Hintersteiner See 

¶ Fahrverbot Ȃûr alle Kraftfahrzeuge gemãÞ § 52 lit. a Zif. 6c StVO 

¶ Gûltigkeitszeitraum jãhrlich: 1. Mai bis 31. Oktober, von 10:00 

Uhr bis 17:00 Uhr 

Eine entsprechende Beschilderung am Beginn des betroȅenen  

StraÞenabschnitts weist zusãtzlich auf die Regelung und deren  

Ausnahmen hin. 

Wichtige Ausnahme Ȃûr betroȅene Anrainer: 

¶ Eigentûmer, Bewohner, Familienangehõrige 

¶ Beherbergungsgãste, Pãchter und Angestellte der Anwesen  

Hinterstein Nr. 57 bis 91 

¶ Rettungsdienste, Feuerwehr, ãrztliche Notdienste,  

Behõrdenfahrten 

¶ Versorgungs- und Entsorgungsfahrten Ȃûr private wie  

gewerbliche Betriebe 

¶ Land- und forstwirtschaftliche Nutzung, einschlieÞlich Jagd und 

Fischerei 

¶ Bau- und Instandhaltungsarbeiten an Gebãuden und Betrieben 

¶ Wanderbus Hintersteiner See  

Aktuelles aus der Gemeinde 
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Juni 2025 

Buswendeplatz Dorf 

Die Bauarbeiten am Bus-

wendeplatz haben begonnen. Die 

Umstrukturierung war dringend 

notwendig, um den Busverkehr 

kûnftig reibungsloser und  

sicherer zu gestalten. Gleichzeitig 

ist das Projekt ein weiterer 

Schritt zur Aufwertung und  

Abrundung unseres Ortszent-

rums. Mit der Fertigstellung des 

neuen Buswendeplatzes wird der 

letzte Abschnitt des DorȂkerns 

erneuert und an die aktuellen 

Anforderungen angepasst.  

Die Graȏken zeigen eine  

Visualisierung des kûnftigen 

Buswendeplatzes. 

Aktuelles aus der Gemeinde 

Gemeinderatsbeschlûsse vom 17.03.2025 

A) Bericht und Beschlussfassung ûber die Genehmigung von  

Ûberschreitungen der Ansãtze des Voranschlages 2024 und  

deren haushaltsmãÞige Bedeckung 

Der Gemeinderat beschloss, die bisher noch nicht beschlossenen  

Ausgabenûberschreitungen im Finanzjahr 2024 im Sinne des § 95 (4) 

TGO 2001 nachtrãglich zu genehmigen.  

 

B) Beratung und Beschlussfassung ûber die Genehmigung des  

Rechnungsabschlusses der Gemeinde Scheȅau am Wilden  

Kaiser Ȃûr das Finanzjahr 2024 gemãÞ § 108 Tiroler  

Gemeindeordnung (TGO) 2001 

Der Gemeinderat beschloss, den vorliegenden Rechnungsabschluss 

der Gemeinde Scheȅau am Wilden Kaiser vom 16.02.2025 Ȃûr das  

Finanzjahr 2024 nach den Bestimmungen des § 108 (2 und 3) TGO 

2001 zu genehmigen. AnschlieÞend entlastete der Gemeinderat den 

Bûrgermeister als Rechnungsleger einstimmig. 
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Aktuelles aus dem Gemeinderat 

Gemeinderatsbeschlûsse vom 07.04.2025 

A) Beratung und Beschlussfassung ûber die Vergabe der  

Baumeisterarbeiten bzgl. Gestaltung bzw. Umbau des 

ƿBuswendeplatzes Dorfƽ 

Vom Ingenieurbûro Stõckl Ziviltechnikergesellschaft mbH aus Brixen 

im Thale wurde eine Ausschreibung der Baumeisterarbeiten  

durchgeȂûhrt.  

Der Gemeinderat beschloss, den Auftrag zur AusȂûhrung der  

Baumeisterarbeiten zur Gestaltung bzw. zum Umbau des  

Buswendeplatzes Dorf an die Firma Frõschl zum Preis von  

ϵ 311.941,06 inkl. 20 % USt. zu vergeben. 

 

B) Beratung und Beschlussfassung ûber die Vergabe der Bauarbeiten 

zur Dachsanierung des ƿSchusterbauerƽ 

Der Gemeinderat beschloss, den Auftrag zur AusȂûhrung der  

Zimmererarbeiten Ȃûr die Dachsanierung des ƿSchusterbauerƽ an die 

Firma Holzbau Koller GmbH aus Sõll zum Preis von ϵ 18.065,57 inkl. 

20 % USt. (abzgl 3 % Skonto) zu vergeben. 

Der Gemeinderat beschloss, den Auftrag zur AusȂûhrung der  

Spenglerarbeiten Ȃûr die Dachsanierung des ƿSchusterbauerƽ an die 

Firma Weiss Spengler Dachdecker GmbH aus Sõll zum Preis von  

ϵ 25.201,67 inkl. 20 % USt. zu vergeben.. 

 

C) Beratung und Beschlussfassung ûber den Ankauf eines  

Fahrzeuges Ȃûr den Gemeindebauhof 

Die Gemeinde Scheȅau am Wilden Kaiser plant den Ankauf eines 

neuen Fahrzeuges Ȃûr den Gemeinde-Bauhof.  

Der Gemeinderat beschloss den Ankauf eines Fahrzeuges ohne Allrad 

Ȃûr den Gemeinde-Bauhof. 
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Aktuelles aus dem Gemeinderat 

Juni 2025 

D) Beratung und Beschlussfassung ûber die Zustimmung zum  

Abschluss eines Dienstbarkeitszusicherungsvertrages mit der TIWAG

-Tiroler Wasserkraft AG bezûglich der Verlegung von  

unterirdischen StromƷ und Datenleitungen, der Errichtung einer  

Transformatorstation sowie des Gehens und Fahrens auf Gst. 40 KG 

Scheȅau. 

Der Gemeinderat beschloss, dem Abschluss eines Dienstbarkeits-

zusicherungsvertrages mit der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG  

zuzustimmen. 

 

E) Beratung und Beschluss ûber den Abschluss einer  

Grundsatzvereinbarung mit der Bundesbeschaȅung GmbH bzgl.  

Geltendmachung von Schadenersatzansprûchen im Zuge der  

Aufarbeitung des Õsterreichischen Baukartells. 

Der Gemeinderat beschloss, der Grundsatzvereinbarung mit der  

Bundesbeschaȅung GmbH bzgl. Geltendmachung von  

Schadensersatzansprûchen im Zuge der Aufarbeitung des  

Õsterreichischen Baukartells beizutreten. 

 

F) Beratung und Beschlussfassung ûber die Zuerkennung einer  

einmaligen Fõrderung an die Sportschûtzen Scheȅau Ȃûr die  

erfolgreiche Teilnahme an der Õsterreichischen Bundesliga. 

Die Mannschaft der Scheȅauer Sportschûtzen konnte sich zum Vize-

Bundesligameister in der Õsterreichischen Bundesliga krõnen. 

Der Gemeinderat beschloss, eine einmalige Fõrderung in  

Hõhe von ϵ 700,00 an die Sportschûtzen zur Auszahlung zu bringen. 

 


